
 

Die Verfahrensordnung für die Verleihung der Rechtsstel-
lung und Bezeichnung einer Honorarprofessorin oder 
eines Honorarprofessors an der Universität Duisburg-
Essen vom 17. November 2006 (Verkündungsblatt  
S. 735) wird wie folgt berichtigt: 

 

§ 3 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut: 

„(2) Anhand der eingereichten Unterlagen entscheidet  
der Fachbereichsrat über die Einleitung des Verfahrens. 
Die Dekanin oder der Dekan informiert die Rektorin oder 
den Rektor und die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
des Senats über die Einleitung des Verfahrens. Die oder 
der Vorsitzende des Senats bestellt ein Mitglied des Se-
nats aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer als Berichterstatterin bzw. Berichterstatter.  
§ 3 Abs. 2 der Berufungsordnung gilt entsprechend.“ 

 

Duisburg und Essen, den 7. Mai 2007 

Für den Rektor 
der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 
In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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